
Tarifvertrag 
zur Änderung des Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte der 

Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ gGmbH  
(TV- Ärzte Torgau) 

 
1. ÄnderungsTV - Ärzte Torgau  

21.03.2023 
 

 
Zwischen der 
 
Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ gGmbH, 
vertreten durch die Geschäftsführung 
nachfolgend Arbeitgeber 
 
einerseits 

 
und dem 
 
Marburger Bund, Landesverband Sachsen e.V., 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden 
Herr Torsten Lippold 
 
andererseits 
 
wird zur Änderung des Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte der Kreiskrankenhaus Tor-
gau „Johann Kentmann“ gGmbH vom 01.01.2017, in der Fassung der Einigung vom 
04.06.2020 folgender Tarifvertrag vereinbart:  
 
 

§ 1  
Tabellenentgelte 

 
Die Tabellenentgelte erhöhen sich gemäß der Anlage A mit Wirkung vom  
 

- 01.02.2023  um 5 %  
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§ 2  
Bereitschaftsdienstentgelt 

 
Die Bereitschaftsdienstentgelte erhöhen sich gemäß der Anlage B mit Wirkung vom 
 

- 01.02.2023  um 5 % 
 
Die Bewertung der Arbeitszeit nach § 12 Abs. 1 TV-Ärzte Torgau erhöht sich ab 
01.02.2023 wie folgt:  
 
Stufe  Arbeitsleistung innerhalb  Bewertung als Arbeitszeit 
  des Bereitschaftsdienstes    
I  bis 25 v. H.    66 v. H. 
II  mehr als 25 bis 40 v. H.   81 v. H. 
III  mehr als 40 bis 49 v. H.  96 v. H.  
 
 
 

§ 3  
Rufdienstpauschale 

 
Die Rufdienstpauschalen der Anlage C erhöhen sich mit Wirkung vom  
 

- 01.02.2023  um 5 %  
 
Die Anlage C wird um eine Rufdienstpauschale der EG III mit Wirkung vom 01.02.2023 
wie folgt erweitert:  
 
EG III 
Montag bis Freitag  160,00 € 
Samstag, Sonntag, Feiertag 250,00 € 
 
 

§ 4  
Regelmäßige Arbeitszeit 

 
§ 7 Abs. 10 Satz 2 und 3 TV– Ärzte Torgau werden ab 01.02.2023 durch folgende Rege-
lungen ersetzt:  
 
Wird die vorstehende Frist durch vom Arbeitgeber zu vertretende Umstände nicht einge-
halten, so erhöht sich die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemäß § 12 Abs. 1 um 10 
Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 10 Pro-
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zent des Entgelts gemäß § 11 Abs. 3 auf jeden Rufbereitschaftsdienst des zu planenden 
Folgemonats gezahlt.  
 
Daneben erhöht sich die Bewertung der Bereitschaftsdienste um 5 Prozentpunkte für den 
Fall der nachträglichen Dienstplanänderung, wenn zwischen der Dienstplanänderung und 
dem Antritt des Dienstes weniger als drei Tage liegen. Keine nachträglichen Dienst-
planänderungen im vorstehenden Sinne sind Änderungen auf der Grundlage einvernehm-
lich wechselseitig getauschter Dienste. 
 
Ergeben sich nach der Aufstellung des Dienstplanes Gründe für eine Änderung des 
Dienstplanes, die in der Person eines Beschäftigten begründet sind oder die auf nicht 
vorhersehbaren Umständen beruhen, kann der Dienstplan mit einer Ankündigungsfrist 
von 3 Werktagen geändert werden, ohne dass Satz 2 und 3 angewendet werden.     
 

 
§ 5  

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
 
§ 10 Abs. 5 Satz 2 TV- Ärzte Torgau wird durch folgende Regelung ersetzt:  
 
Die wöchentliche Arbeitszeit darf dabei durchschnittlich bis zu 56 Stunden betragen. 
 
§ 10 Abs. 10 TV- Ärzte Torgau wird ab 01.02.2023 durch folgende Regelung ersetzt: 
 
Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten gemäß der § 10 Abs. 2 bis 5 hat die Ärz-
tin/der Arzt grundsätzlich innerhalb eines Kalendermonats nur vier Bereitschaftsdienste zu 
leisten, jedoch kann je Kalendervierteljahr ein weiterer fünfter Bereitschaftsdienst hinzu-
treten. Darüberhinausgehende Bereitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn anderenfalls 
eine Gefährdung der Patientensicherheit droht. 
 
Ab dem fünften Bereitschaftsdienst je Monat erfolgt ein kompensierender zusätzlicher 
Freizeitausgleich wie folgt:    
 

5. Bereitschaftsdienst: 2 h FZA 
6. Bereitschaftsdienst: 3 h FZA 
7. Bereitschaftsdienst: 4 h FZA etc.  

 
Protokollerklärung (Beispiel zur Klarstellung) 
Für 7 Bereitschaftsdienste im Kalendermonat entsteht ein Anspruch auf insgesamt 9 
Stunden Freizeitausgleich (5.- 7. Bereitschaftsdienst: 2 h +3 h +4 h)      
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§ 6  
Erholungsurlaub 

 
§ 27 Abs. 1 Satz 2 TV- Ärzte Torgau wird ab 01.01.2023 durch folgende Regelung ersetzt:  
 
Bei der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche be-
trägt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage.  
 
 

§ 7  
Zusatzurlaub 

 
§ 28 Abs. 4 Satz 1 TV- Ärzte Torgau wird ab 01.01.2023 durch folgende Regelung ersetzt:   
   
Die Ärztin/der Arzt erhält für die Zeit der Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden (§ 9 
Abs. 3) einen Zusatzurlaub in Höhe von einem Arbeitstag pro Kalenderjahr, sofern min-
destens 144 Stunden Bereitschaftsdienststunden zwischen 21 Uhr und 6 Uhr fallen, in 
Höhe von zwei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der Bereit-
schaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21.00 bis 06.00 Uhr fallen oder in Hö-
he von drei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, sofern mindestens 400 Stunden der Bereit-
schaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21.00 bis 06.00 Uhr fallen.      
 

 
§ 8  

Heilberufeausweis 
 
Ab 01.01.2022 gilt zusätzlich folgende Regelung:  
 
Der Arbeitgeber übernimmt die Kosten für den elektronischen Heilberufeausweis (eHBA)  
für Ärztinnen und Ärzte, sofern dieser für die tägliche Arbeit benötigt wird.  
 
 

§ 9  
Inkrafttreten und Laufzeit 

 
Dieser (Änderungs-) Tarifvertrag tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Dieser (Änderungs-) Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei 
Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens 
jedoch zum 31.12.2023.   
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Für die Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ gGmbH 
 
Torgau, 27.03.2023 
 
 
 
………………………..  ………………………… 
Dipl.- Ing. Jens Laser  Lars Maiwald 
Geschäftsführer  Geschäftsführer 
 
 
 
 
Für den Marburger Bund Landesverband Sachsen e.V.  
 
Dresden, 25.04.2023 
 
 
 
…………………………… 
Torsten Lippold 
1. Vorsitzender 
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Anlage A 
zu § 18 TV - Ärzte Torgau 
 
Tabellenvergütung (in Euro) für 40 Stunden pro Woche - ab 01.02.2023 
 
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

        
EG III 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr     
für OÄ 8.258,62 8.730,34 9.322,16     
        
EG II 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 13. Jahr  
für FÄ 6.582,15 7.119,38 7.500,57 7.830,76 8.106,72 8.381,08  
        
EG I 1.Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr  
AÄ ohne FA 4.971,19 5.246,36 5.442,89 5.732,12 6.134,57 6.304,06  
        
        
Anlage B           
zu § 12 TV - Ärzte Torgau 
 

      

Bereitschaftsdienstentgelt (in Euro) je Stunde – ab 01.02.2023  
 

   

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
I 30,69 30,69 31,86 31,86 33,01 33,01  
II 36,49 36,49 37,64 37,64 38,80 38,80  
III 39,39 39,39 40,54     
        
        
Anlage C 
zu § 11 TV - Ärzte Torgau 
 
Rufdienstpauschale (Chirurgie) (in Euro) - ab 01.02.2023 
 
EG I   

Montag bis Freitag 120,29  
Samstag, Sonntag, Feiertag 189,91  
EG II   

Montag bis Freitag 151,93  
Samstag, Sonntag, Feiertag 240,57  
EG III   

Montag bis Freitag 160,00  
Samstag, Sonntag, Feiertag 250,00  
 


